
  24.02.2000 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.02.2000 

Geschäftszahl 

96/15/0071 

Rechtssatz 

Der allgemein angeführte Sicherheitsaspekt führt für sich nicht zur betrieblichen Veranlassung einer 
exklusiveren Fahrzeugvariante. 


